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Vorwort zur 4. Auflage

Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG)
hat mit Wirkung vom 1.1.2024 auch für die Partnerschaftsgesellschaft erheb-
liche Änderungen mit sich gebracht. Zugleich wirft die große Reform im
Hinblick auf die Gestaltung und Rechtsanwendung neue Fragen auf, die
unser Kommentar zuverlässig beantworten möchte. Auch das am 1.8.2022 in
Kraft getretene Gesetz zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen
und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften sowie zur Änderung
weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe gab Anlass zu
dieser Neuauflage.
Eine Besonderheit des PartGG liegt seit jeher in seinem Zusammenspiel

mit berufs- und versicherungsrechtlichen Vorschriften. Die Entscheidung
des BVerfG zur interprofessionellen Partnerschaft von Rechtsanwälten,
Ärzten und Apothekern (BVerfGE 141, 82 = NJW 2016, 700) zeigt das
Potential dieser Rechtsform – besonders seit Einführung der beschränkten
Berufshaftung – und die anspruchsvolle Verflechtung des Gesellschaftsrechts
mit dem Recht der Freien Berufe.
Unser Ziel bleibt es, in einer weiterhin kompakten handlichen Darstel-

lung, aber mit wissenschaftlichem Anspruch praxisgerecht alle Fragen zu
erörtern und zu beantworten, die für die Anwendung des PartGG von
Bedeutung sind, und hierbei wichtige Entwicklungen des Berufs-, Handels-,
Register- und Versicherungsrechts einzubeziehen.
Für Anregungen und Hinweise sind wir stets dankbar.

Bonn/Köln/Marburg im Juni 2024 Die Verfasser
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